
 

 

 

 

A-1080 Wien, Wickenburggasse 8 

Tel.: +43-1-52152-2569 

E-Mail: dsb@dsb.gv.at 

DVR: 0000027 

 
 

Angaben zur Datenanwendung 
Meldung einer Datenanwendung (gemäß Anlage 2 DVRV 2002BGBl. II Nr. 24/2002) 

 
 
Art der Meldung:

 Neumeldung einer Datenanwendung 
 Änderung einer Datenanwendung

 
Bezeichnung der Datenanwendung und Zweck der Datenanwendung 

eSuchtmittel (eSM) - Suchmittel-Datenevidenz: Suchtmittelregister zur Evidenthaltung der 
gesundheitsbehördlichen Begutachtungen wegen Suchtgiftmissbrauchs; 

 
Registernummer: 

0051853 
 
Nummer der Datenanwendung 

0051853/106 
 
Name (sonstige Bezeichnung) und Anschrift des Auftraggebers: 

Magistrat der Stadt Graz 
Hauptplatz 1 
8011 Graz 
Österreich 

 
Telefon- und Faxnummer sowie E-Mail-Adresse des Auftraggebers: 

Tel.: 0316 872 2336 
walther.nauta@stadt.graz.at 

 
Vertreter des Auftraggebers: 

 
 
 

 
Vertreter des Auftraggebers in der EU bei der Datenanwendung: 

 
 
  
 
 
 

 
Datenschutzbeauftragter: 

 
 
  
 
 
 

 
Die Datenanwendung gehört zum



 

 

 privaten Bereich 
 öffentlichen Bereich

 
Die Datenanwendung erfolgt

 automationsunterstützt 
 manuell

 
Angaben zur Anwendbarkeit der Vorabkontrolle (§ 18 Abs. 2 DSG 2000):

 Verwendung von sensiblen Daten 
 Verwendung von strafrechtlich relevanten Daten 
 Vorliegen eines Kreditinformationssystems 
 Vorliegen eines Informationsverbundsystems 
 Videoüberwachung (gemäß § 50c DSG 2000) 
 Vorliegen keiner der Voraussetzungen 

 
Rechtsgrundlage(n) für die gemeldete Datenanwendung 

§§ 24, 24a Abs. 3, 24d, 25 und 26 des Suchtmittelgesetzes (SMG) 
 
Bescheid der Datenschutzbehörde (Internationaler Datenverkehr gemäß § 13 DSG 2000): 

 
 

 
Bescheid der Datenschutzbehörde (Auflagenbescheid gemäß § 21 Abs. 2 DSG 2000): 

 
 
Bezeichnung des Informationsverbundsystems 

Suchtmittel (gbM) - Suchmittel-Datenevidenz: Suchtmittelregister zur Evidenthaltung der 
gesundheitsbehördlichen Begutachtungen wegen Suchtgiftmissbrauchs; 
 

Rechtsgrundlage(n) für das gesamte Informationsverbundsystem: 

siehe Punkt 7, insbes. § 25 Abs. 2 SMG 
 
Name (Bezeichnung) und Anschrift des Betreibers des Informationsverbundsystems: 

Bundesministerium füt Gesundheit 
Radetzkystraße 2 
1030 Wien 
Österreich 

 
Telefon- und Faxnummer sowie E-Mail-Adresse des Betreibers des Informationsverbundsystems: 

Tel.: +43 1 71100-4195 
office@ehealth.gv.at 

 
Vertreter des Betreibers  in der EU: 

 
 
  
 

 
Besondere Angaben zum Inhalt der Datenanwendung:

Betroffene 
Personengruppen 

Datenarten Nummern der Empfängerkreise 

Personen, die Suchtgift 
missbrauchen (Meldungen 
gem. § 24a Abs. 3 SMG) 

Personendaten: bPK lt. E-
Governmentgesetz BGBl. 
I Nr. 10/2004  
 
Vorname, Familienname, 
Geschlecht,  
Geburtsdatum, 
Geburtsort, 
Staatsbürgerschaft, 
Meldeadresse,  
 

01, 02, 03 



 

 

höchste abgeschlossene 
Schulbildung, aktuelle 
Wohnsituation, aktuelle 
Erwerbssituation 

 missbrauchte(s) 
Suchtgift(e)  

  

 Einnahmeform   

 sonstige missbräuchlich 
verwendete Substanzen 

  

 gesundheitsbezogene 
Maßnahme(n) gem. § 11 
Abs. 2 SMG 
•
 zweckmäßig/nic
ht zweckmäßig 
• der betreffenden 
Person nach den 
Umständen möglich/nicht 
möglich und 
zumutbar/nicht zumutbar 
• nicht offenbar 
aussichtslos/offenbar 
aussichtslos 
 
ob auf zweckmäßige, der 
betreffenden Person nach 
den Umständen mögliche 
und zumutbare und nicht 
offenbar aussichtslose 
gesundheitsbezogene 
Maßnahme(n) gem. § 11 
Abs. 2 SMG 
• hingewirkt/aus 
welchen Gründen nicht 
hingewirkt 
 
ob sich begutachtete 
Person bereits einer 
gesundheitsbezogenen 
Maßnahme gem. § 11 
Abs. 2 SMG 
unterzieht/nicht unterzieht 
und gegebenenfalls Art 
der 
gesundheitsbezogenen 
Maßnahme gem. § 11 
Abs. 2 SMG 

  

 Angabe, ob 
Stellungnahme der BVB 
als Gesundheitsbehörde 
ergeben hat, dass Person 
einer 
gesundheitsbezogenen 
Maßnahme bedarf oder 
dass sie keiner 
gesundheitsbezogenen 
Maßnahme bedarf 

01, 02 

 Art der 
Kenntniserlangung der 
Behörde vom Verdacht 
des Suchtgiftmissbrauchs 

  

 Datum der Meldung   



 

 

 meldende Behörde   

 
Beabsichtigte Übermittlungen aus dieser Datenanwendung:

Nummer und Bezeichnung des Empfängerkreises 
Rechtsgrundlage für die 
Übermittlung 

1 BMLVS, zuständige Militärkommanden und 
Heerespersonalamt (jeweils als Übermittlungsempfänger), 
soweit für diese die Daten im Einzelfall zur Feststellung der 
Eignung eines Wehrpflichtigen oder einer Frau zum 
Wehrdienst und ihrer Dienstfähigkeit während des Präsenz- 
oder Ausbildungsdienstes erforderlich sind 

§ 26 Abs. 1 Z 3 und Abs. 2 SMG 

2 BMI (als Übermittlungsempfänger), soweit für dieses die 
Daten im Einzelfall zur Feststellung der Eignung eines 
Zivildienstpflichtigen zur Leistung des Zivildienstes und seiner 
Dienstfähigkeit erforderlich sind 

§ 26 Abs. 1 Z 4 und Abs. 2 SMG 

3 Stammzahlenregisterbehörde § 7 E-Governmentgesetz, BGBl. I 
10/2004 
§ 5 
Stammzahlenregisterbehördenveror
dnung 2009 – StZRegBehV 2009 

 


		2018-09-04T18:30:53+0200
	serialNumber=1119505,CN=Datenschutzbehörde,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




